
NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele  
 

Seite 1 von 4 

 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7428301 
 
Gebietsname: Donau-Auen zwischen Thalfingen und Höchstädt 
 
Größe: 5809 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Schwaben 
 
Das Gebiet unterliegt teilweise der militärischen Nutzung. Es dürfen keine wesentlichen Beeinträchti-
gungen hinsichtlich der dauerhaften militärischen Nutzung einschließlich einer Nutzungsänderung 
dieses Gebietes für Zwecke der Bündnis- und Landesverteidigung eintreten. 

 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: LRT-Name: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-
charitions 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitricho-Batrachion 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)  

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Moli-
nion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

* = prioritär 
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Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1337 Castor fiber Biber 

1134 Rhodeus sericeus amarus Bitterling 

1902 Cypripedium calceolus  Frauenschuh 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 

1163 Cottus gobio Groppe 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1130 Aspius aspius Rapfen 

1145 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 

1903 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut  
* = prioritär 

 
 
 

Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 

Erhalt des großflächigen, zusammenhängenden Fließgewässerökosystems mit den begleitenden 
naturnahen Au- und Leitenwäldern und dem Netz von Altgewässern und Aubächen. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung einer abschnittsweise intakten Flussdynamik mit Überschwemmungsbereichen sowie 
der Habitatfunktionen für lebensraumcharakteristische Arten und für solche mit großem Rauman-
spruch. Erhalt der Durchgängigkeit zu weiteren Gebieten des kohärenten Netzes Natura 2000. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit der sie prägenden Gewässerquali-
tät und Fließdynamik sowie Durchgängigkeit für Gewässerorganismen und unverbauten Ab-
schnitten. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Donau-Altgewässer als Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions mit der charakteristischen Gewässer-
vegetation in der sie prägenden lebensraumtypischen Wasserqualität, unverbauten und uner-
schlossenen Ufern einschließlich vollständig zonierten Verlandungszonen und der Verzahnung 
mit Kontaktbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden und Pfeifengraswiesen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungs-
stadien (Festuco-Brometalia), insbesondere der Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, 
in ihren nutzungs- und pflegegeprägten und weitgehend gehölzfreien Ausbildungsformen. Erhalt 
der sie prägenden lebensraumtypischen Nährstoffarmut und des Kontakts zu Nachbarlebens-
räumen. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbil-
dungsformen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe mit dem sie prägenden Wasserhaushalt, Kontakt zu Nachbarlebensräumen 
und gehölzarmer Ausprägung. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten und weitgehend gehölzfreien 
Ausbildungsformen mit den sie prägenden nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen frischen bis 
feuchten Standorten und des Kontakts zu Nachbarlebensräumen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalktuffquellen (Cratoneurion) mit dem sie prägenden Was-
ser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalt. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore mit ihrem Wasser-, Nährstoff- und 
Mineralstoffhaushalt, der natürlichen, biotopprägenden Dynamik und den nutzungsgeprägten ge-
hölzarmen Bereichen. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit ihrem naturnahen Wasserhaushalt sowie na-
turnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung mit 
einem ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen und Kontakt zu Nach-
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barlebensräumen. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis und 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) mit den sie 
prägenden Bedingungen regelmäßiger Überflutung bzw. Überstauung sowie naturnaher Be-
stands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung mit einem aus-
reichenden Angebot an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen und von Standorten wie Flutrinnen, 
Altgewässer, Seigen, Verlichtungen, Brennen und Kontakt zu Nachbarlebensräumen. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Subatlantischen oder mitteleuropäischen Stieleichenwälder 
oder Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli), ihres charakteristischen Grundwasser- und 
Nährstoffhaushalts und ihrer naturnahen Bestands- und Altersstruktur und Baumartenzusammen-
setzung als nutzungsgeprägte Ausbildung. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) mit den sie 
prägenden Grundwasser- und Nährstoffbedingungen sowie naturnaher Bestands- und Alters-
struktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung mit einem ausreichenden Angebot 
an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen und natürlicher Entwicklung auf extremen Standorten. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in der Donau mit ihren Auenbereichen, 
ihren Nebenbächen mit deren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder natur-
nahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber 
ausgelösten dynamischen Prozesse. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Gelbbauchunke. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
für die Fortpflanzung geeigneter und  vernetzter Klein- und Kleinstgewässer, insbesondere ver-
netzter Kleingewässersysteme. Erhalt dynamischer Prozesse, die eine Neuentstehung solcher 
Laichgewässer ermöglichen. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
von für die Fortpflanzung geeigneten Kleingewässern (vegetationsarme, besonnte Gewässer) 
sowie der Landhabitate einschließlich ihrer Vernetzung. 

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Schlammpeitzgers. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung der weichgründigen (schlammigen) sommerwarmen (Still-)Gewässer bzw. Gewässerab-
schnitte einschließlich einer natürlichen Fischfauna ohne dem Erhalt des Schlammpeitzgers nicht 
angepasste Besatzmaßnahmen. Erhalt von Grabensystemen mit schonender Gewässerunterhal-
tung. 

17. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe am Unterlauf der Brenz. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der naturnahen, unverbauten Fließgewässerabschnitte in der Brenz mit reich 
strukturiertem Gewässerbett, insbesondere steinig-kiesigem Sohlsubstrat, welches locker, unver-
schlammt und gut durchströmt ist, und Gewährleistung der natürlichen Fließdynamik ohne Ab-
stürze. 

18. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Rapfens. Erhalt ggf. Wiederherstellung der lan-
gen, natürlich frei fließenden, weitgehend unzerschnittenen Gewässerabschnitte mit ihren Altge-
wässern in Form von Altarmen und Altgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Gewäs-
serdynamik mit Umlagerungen und Geschiebetransport. Erhalt ggf. Wiederherstellung von schnell 
überströmten Kiesbänken mit lockerem, unverfestigtem, unkolmatiertem, steinig-kiesigem 
Sohlsubstrat als Laichhabitate. 

19. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bitterlings. in der Donau mit ihren Auenaltge-
wässern, in Form von Altarmen und Altgewässern, mit weichgründigen, lockeren durchlüfteten 
Schlammböden und sandigem Untergrund. Erhalt und Wiederherstellung von Fließ- und Stillge-
wässern mit für Großmuscheln günstigen Lebensbedingungen sowie der naturnahen Fischbio-
zönose. 

20. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Frauenschuhs einschließlich offenerdiger und 
sonnenexponierter Stellen, insbesondere in Hangleitenwälter als Niststätten für Sandbienen der 
Gattung Andrena. 

21. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Sumpf-Glanzkrauts. Erhalt der nährstoffarmen 
Nieder- und Übergangsmoore mit intaktem Wasserhaushalt. Erhalt einer extensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung oder bestandserhaltenden Pflegemahd. Vermeidung von Nährstoffeinträgen 
aus dem Umfeld. 
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